
A 45 Ersatzneubau Talbrücken Bechlingen und Bornbach 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Anhang 1: Prüfbögen 

Stieglitz (Carduelis cardueli.s) 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art

Stieglitz ( Carduelis carduelis) 

2. Schutzstatus und Gefährdun sstufe Rote Llsten

□ 
� 

FFH-RL- Anh. IV -Art
Europäische Vogelart 

3. Erhaltun szustand

.. .V. ..

Bewertung nach Ampel-Schema: unbekannt -

EU 

(http://bd.eionct.curopa.cu/activitic�/ Rcporting/A rticlc 17 /) 

Deutschland: kontinentale Region D 
(http://www.bfn.de/0316 bcwcrtun� artcn.html) 

Hessen D D 

RL Deutschland 
. RL Hessen 

ggf. RL regional 

ungünstig

unzureichend 

□ 

□ 

(HMUKL V: Leitfuden für die artenschutzrecht!iche Prüfung in !'!essen, 3. t'assung, Anhänge 3 und 4) 

4. Charak:terisierun der betroffenen Art

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

□ 

□ 

□ 

Der Stieglitz besiedelt offene, nur locker mit Gehölzen bestandene Landschaften und Waldränder. 
Entscheidend für die. Besiedelung sind ein hoher Strukturreichtum des Habitats mit ausreichendem 
Nahrungsangebot und eine nicht zu hohe Vegetation (u.a. Parks, Friedhöfe, Brach- und Wiesenflächen mit 
Baumbestand, Weinberge, Streuobstflächen, Feldgehölze, Heckengebiete, äußere und innere Grenzlinien 
der Wälder, Auen) (HGON 1993-2000, STÜBING et al. 2010). 

4.2 V erbreitu�g 

Mit Ausnahme der ge�chlossenen \v'aldflächen ist der Stieglitz in ganz Hessen flächendeckend verbreitet 
mit einem Bestand von 30.000-38.000 Revieren (HGON 1993-2000, WE1U'1ER ET AL. 2014). 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. V 0rkqm.men der Art im Untersuchq.n:�sraum

� nachgewiesen □ sehr wahrscheinlich anzunehmen

Insgesamt wurden 5 Revierpaare im Untersuchungsraum nachgewiesen, die sich alle im Übergangsbereich 
von Gehölzen bzw. Streuobst und Offenland befanden. 

6. Pro�ose und Bewertune: der Tatbestände nach§ 44 BNatSchG

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fonpflanzungs- oder Ruhestätten aus der

Natur entnommen. beschädi.!!t oder zerstört werden? □ ja � nein
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A 45 Ersatzneubau Talbrücken Bechlingen und Bornbach 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

(V ermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Anhang 1: Prüfbögen 

Stieglitz (Carduelis carduelis) 

Aufgrund einer Effektdistanz von 100 m ist es unwahrscheinlich, dass die Art in den für die 
Baufeldräumung zu entfernenden Gehölzen im unmittelbaren Umfeld der Autobahn brütet Alle 
Individuen wurden in einiger Entfernung zur Autobahn gefunden. Sollte sich doch ein Brutplatz in 
diesem Bereich befinden, so ist die Art anpassungsfähig und kann den Wirkfaktoren des Vorhabens und 
der direkten Zerstörung eines Brutplatzes kleinräumig ausweichen, so dass die ökologische Funktion der 
Brut- und Aufenthaltsstätten in räumlichem Zusammenhang erhalten bleibt 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang

ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)

(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

d) Wenn nein, kann die ökologische Funktion durch

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF)

gewährleistet werden?

Der Verbotstatbestand „Entnahme, _Beschädigung, 

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein. 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere 
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG)

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?

(V ermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)

D ja D nein 

D ja D nein 

D ja D nein 

[ZI nein 

[ZI ja D nein 

Bei der Entfernung von Gehölzen im Zuge der Baufeldräumung kann es zurTötung von Individuen 

kommen. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? [ZI ja D nein 

Zum Schutz von Brutvögeln dürfen im gesamten Baufeld Gehölze (Bäume, Hecken, Gebüsche) nur in 
der Zeit vom 01. November bis 28./29. Februar entfernt werden (rv.{aßnahme 1 V des LBP) 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidun_gsmaß-

nahmen Tiere gefangen oder verletzt oder verbleibt ein signifikant erhöhtes

Tötungsrisiko von Tieren?

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein. 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

Planungsbüro Koch 
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D ja 

[ZI nein 
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103 



A 45 Ersatzneubau Talbrückcn Bcchlingcn und Bornbach 

Artcnschutzrcchtlicher Fachbeitrag 

Anhang 1: Prüfbögen 

Stieglitz (Carduelis carduelis) 

a) Können wild lebende Tiere während der For!pflanzungs-.
Aufzucht-. Mauser-, Überwinterungs-und Wanderung§
zeiten erheblich gestört werden? □ ja � nein

Aufgrund der artspezifischen Verhaltensökologie ist diese Art nicht als besonders störungs-
lännempfindlich einzustufen, so dass es zu keinen relevanten Auswirkungen kommen kann.

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? □ ja D nein

c) Wird eine erhebliche Störung durch die o. g. Maßnahmen
vollständig vermieden? □ ja □ nein

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. D ja � nein 

6.4 Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädiguhg oder 
Zerstörung ihrer Standorte(§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

Die Prüfung von§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG kann entfallen, da es sich um eine Tierart handelt. 

a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre·
Standorte beschädigt oder zerstört werden?

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang

ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (.CEFJ gewahrt?

(§.. 44 Abs. 5 Satz 2 bis 4 BNatSchGJ

(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtig()

d) Wenn nein, kann die ökologische Funktion durch

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (.CEF,)

gewährleistet werden?

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 
Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer 
Standorte II tritt ein. 

□ ja □ nein

□ ja □ nein

□ ja □ nein

□ ja □ nein

□ ja � nein 

1 Ausnahmegenehmigung nach§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 
Tritt einer der Verbotstatbestände des§ 44 Abs. 1 
Nr. 1-4 BNatSchG ein? □ ja � nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN -Prüfung abgeschlossen 
➔weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung"

Wenn JA-Ausnahme gern.§ 45Abs.7 BNatSchG, 
ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 
➔ weiter unter Pkt. 7. ,,Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen"
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i\ 45 Ersatzneubau Talbrücken Bechlingen und Bornbach 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Planungsbüro Koch 

Anhang 1: Prüfbögen 

Stieglitz (Carduelis carduelis) 
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A 45 Ersatzneubau Talbrücken Bech)ingen und Bombach 
Artenschutz,echtlicher Fachbeitrag 

Anhang 1: Prüfbögen 
Stockente (Anas platyrhynchos) 

Allgemeine Angaben zur Art 
1. Durch das Vorhaben betroffene Art

Stockente (Anas platyrhynchos)

2. Schutzstatus und Gefährdun sstufe Rote Listen

□ 
� 

FFH-RL- Anh. IV -Art 

Europäische Vogelart 

3. Erhaltun szustand

... V ... 

Bewertung nach Ampel-Schema: -

EU 

(http: //bd.cionct.curopa.eu/activitics/ llcporting/Articlc 17 /) 

Deutschland: kontinentale Region D 
Q1ttp://www.bfn.de/0316 bcwertung artcn.html) 

Hessen D D 

RL Deutschland 

RLHessen 

ggf. RL regional 

ungünstig
unzureichend 

□ 

□ 

(HMUKLV: Leitfaden für die arteo.schutzrechtliche Prüfung in Hessen, 3. Fa..ssung,.r\nhäoge 3 und 4) 

4. Charak:terisierun der betroffenen Art

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

□ 

□ 

□ 

Die Stockente ist in Europa die am weitesten verbreitete Entenart. Sie brütet an stehenden und langsam 
fließenden Gewässern aller Art von der Meeresküste bis ins Gebirge, sogar in Wäldern. Die Gewässer 
sollten Vegetation als Deckung aufweisen (HGON 1993-2000, STÜBING et al. 2010). 

4.2 Verbreitung 

Die Stockente besiedelt Hessen flächendeckend an Gewässern aller Art, sofern am Ufergürtel ausreichend 
Deckung vorhanden ist mit einem Bestand von 8.000-12.000 Revieren (HGON 1993-2000, WERNER ET 
AL. 2014). 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchun sraum

� nachgewiesen D sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Lediglich die Fischteiche am Holzerbach südlich der Autobahn stellen geeignete Brutgewässer dar und hier 
gelang auch der einzige Nachweis im Untersuchungsgebiet. 

6. 

6.1 

Pro ose und Bewertun der Tatbestände nach 44 BNa'tSchG 

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a Können Fo 
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A 45 Ersatzneubau Talbrücken Bechlingen und Bornbach 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Anhang 1: Prüfbögen 

Stockente (Anas platyrhynchos) 

Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

D ja � nein 

Das Vorkommen befindet sich klar außerhalb aller flächenbezogenen Beeinträchtigungen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang
ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?
(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)
(Yermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

d) Wenn nein, kann die ökologische Funktion durch
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF)
gewährleistet werden?

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, 
Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein. 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere 
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG)

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?
0/ ermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)

D ja D nein 

D ja D nem 

D ja D nein 

D ja � nein 

D ja � nein 

Das Vorkommen befindet sich klar außerhalb aller flächenbezogenen Beeinträchtigungen. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? D ja D nein 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß-
nahmen Tiere gefangen oder verletzt oder verbleibt ein signifikant erhöhtes
Tötungsrisiko von Tieren?

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein. 

6.3 Störungstatbestand(§ 44.Abs.1 Nr. 2BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-,
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-und Wanderungs
zeiten erheblich gestört werden? 

D ja D nein 

D ja � nein 

D ja � nein

Aufgrund der artspezifischen Verhaltensökologie ist diese Art nicht als besonders störungs- oder
lärmempfindlich einzustufen, so dass es zu keinen relevanten Auswirkungen kommen kann.
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A 45 Ersatzneubau Talbrücken Bechlingen und Bombach 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Anhang 1: Prüfbögen 

Stockente (Anas platyrhynchos) 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?

c) Wird eine erhebliche Störung durch die o. g. Maßnahmen

vollständig vermieden?

Det Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. 

□ 

□ 

□ 

ja □ nein 

ja □ nein 

ja IZJ nein 

6.4 Entnahme von wild lebenden :Pflanzen sowie Beschädigung oder 
Zerstörung ihrer Standorte(§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

Die Prüfung von§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG kann entfallen, da es sich um eine Tierart handelt. 

a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre

Standorte beschädigt oder zerstört werden?
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang

ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (_CEF,1 gewahrt?

(§_ 44 Abs. 5 Satz 2 bis 4 BNatSchG)

(_Vermeidungsmaßnahmen berücksichtig()

d) Wenn nein, kann die ökologische Funktion durch

vorgezQgene Ausgleichsmaßnahmen (_CEF,}

gewährleistet werden?

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer 

Standorte" tritt ein. 

□ ja □ nein

□ ja □ nein

□ ja □ nein

□ ja □ nein

D ja IZJ nein 

1 Ausnahmegenehmigung nach§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforHerlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des§ 44 Abs. 1 

Nr. 1-4 BNatSchG ein? 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN -Ptüfung abgeschlossen 

➔weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung"

Wenn JA-Ausnahme gern. § 45 Abs. 7 BN atSchG, 

ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

➔ weiter unter Pkt. 7. ,,P1-iifung der Ausnahmevoraussetzungen"

Planungsbüro Koch 
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A 45 Ersatzneubau Talbrückcn Bechlingen und Bombach 

Artcnschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Planungsbüro Koch 

Anhang 1: Prüfbögen 

Stockente (Anas platyrhynchos) 
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i\ 45 Ersatzneubau Talbrücken Bechlingen und Bornbach 
i\rtenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Anhang 1: Prüfbögen 
Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca) 

Al lgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art

Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca) 

2. Schutzstatus und Gefährdun sstufe Rote Listen

□ 
� 

FFH-RL- Anh. IV -Art 
Europäische Vogelart 

3. Erhaltun szustand

... V ... 

Bewertung nach Ampel-Schema: unbekannt -

EU 

(http://bd.cionct.curopa.cu/acrjvitics/Rcportin�/i\rticlc 17 /) 

Deutschland: kontinentale Region D 
Q1ttp://www.bfn.de/0316 bcwcrtung: arten.html) 

Hessen O 0 

RL Deutschland 
RLHessen 
ggf. RL regional 

ungünstig
unzureichend 

□ 

□ 

(HMUKL V: Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen, 3. Fassung, .Anhänge 3 und 4) 

4. Charakterisierun der betroffen�n Art

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

□ 

□ 

□ 

Der Trauerschnäpper ist Brutvogel in älteren Laub- und Mischwälder, bevorzugt Eiche, mit einem hohen 
Angebot an Höhlen sowie reicher horizontaler Struktur, damit er gut Insekten- im Luftraum erbeuten kann 
(HGON 1993-2000, STÜBING et al. 2010). 

4.2 Verbreitung 

Der Trauerschnäpper besiedelt Hessen flächendeckend mit einem Bestand von 6.000-12.000 Revieren, wobei 
er tendenziell höhere Dichten in den südhessischen Eichenwäldern erreicht. Ausgeräumtes Offenland oder 
homogene geschlossene Wälder sowie Ballungsräume werden vollständig gemieden (HGON 1993-2000, 
WERNER ET AL 2014). 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum
-

� nachgewiesen □ sehr wahrscheinl ich anzunehmen

Der Trauerschnäpper kommt regelmäßig in den zahlreichen Höhlen im Eichenmischwald nördlich, 
weniger südlich der Autobahn vor. Der Bestand wird als mittlere Dichte eingestuft. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach§ 44 BNatSchG ·-

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-
oder Ruhestätten(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können FortnflanzunP-s- oder Ruhestätten aus der
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A 45 Ersatzneubau Talbrücken Bechlingen und Bornbach 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Anhang 1: Prüfbögen 

Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca) 

Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? C8'.] ja D nein 
(V ermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Die meisten Nachweise des Trauerschnäppers liegen außerhalb der Effektdistanz von 200 m und für 
diese kann eine Zerstörung von Fortpflanzungsstätten ausgeschlossen werden. Zwei Nachweise östlich 
des Bornbachs liegen jedoch innerhalb der 200 m Effektdistanz. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang
ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?
(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)
(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

D ja [;8J nein 

C8J ja D nein 

Da die Art nur eine geringe Bmtortstreue zeigt und Brutortsumsiedlungen über große Entfernungen 
durchgeführt werden · (BAUER et al. 2005), kann die Art den möglichen Auswirkungen der direkten 
Zerstörung eines Brutplatzes kleinräumig innerhalb der vorhandenen Wälder ausweichen, so dass die 
ökologische Funktion der Brut- und Aufenthaltsstätten in räumlichem Zusammenhang erhalten bleibt. 

d) Wenn nein, kann die ökologische Funktion durch
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen ( CEF)
gewährleistet werden?

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, 
Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein. 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere 
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG)

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?
01 ermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)

D ja D nein 

D ja [;8J nein 

C8'.] ja D nein 

Bei der Entfernung von Gehölzen im Zuge der Baufeldräumung kann es zur Tötung von Individuen 
kommen. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? C8'.J ja D nein 

Zum Schutz von Brutvögeln dürfen im gesamten Baufeld Gehölze (Bäume, Hecken, Gebüsche) nur in 
der Zeit vom 01. November bis 28./29. Februar entfernt werden (Maßnahme 1 V des LBP) 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß-
nahmen Tiere gefangen oder verletzt oder verbleibt ein signifikant erhöhtes
Tötungsrisiko von Tieren?

D ja 

Planungsbüro Koch 

C8'.] nein 
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A 45 Ersatzneubau Talbrücken Bechlingen und Bombach 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Anhang 1: Prüfbögen 

Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca) 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein. □ ja cg] nein 

6.3 Störungstatbestand(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fonpflanzungs-,

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterung§- und Wanderung§
zeiten erheblich gestört werden? □ ja cg] nein

Aufgi-und der artspezifischen Verhaltensökologie ist diese Aii: nicht als besonders störungs-
lärmempfindlich einzustufen, so dass es zu keinen relevanten Auswirkungen kommen kann. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? □ ja □ nein

c) Wird eine erhebliche Störung durch die o. g. Maßnahmen
vollständig vermieden? □ ja □ nein

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. □ ja cg] nein 

6.4 Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung oder 
Zerstörung ihrer Standorte(§ 44 Abs. 1 Nr. 4BNatSchG) 

Die Prüfung von § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG kann entfallen, da es sich um eine Tierart handelt. 

a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre
Standorte beschädigt oder zerstört werden?

(V'ermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang

ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (_CEF) gewahrt?

(§.44Abs. 5 Satz 2 bis 4 BNatSchG)

(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt)

d) Wenn nein, kann die ökologische Funktion durch

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (_CEF)

gewährleistet werden? 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 
Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer 
Standorte" tritt ein. 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

ja □ nein 

ja □ nein 

ja □ nein

ja □ nein 

ja cg] nein 

Ausnahmegenehmigung nach§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des§ 44 Abs. 1 

Planungsbüro Koch 
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A 45 Ersatzneubau Talbrücken Bechlingen und Bornbach 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Nr. 1-4 BNatSchG ein? 

Anhang 1: Prüfbögen 

Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca) 

D ja [2J nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN - Prüfung abgeschlossen 
➔weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung"

Wenn JA-Ausnahme gern.§ 45 Abs.7 BNatSchG, 
ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

➔ weiter unter Pkt. 7. ,,Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen"
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A 45 Ersatzneubau Talbrücken Bechlingen und Bornbach 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Anhang 1: Prüfbögen 
Wacholderdrossel (Turdus pilaris) 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art

Wacholderdrossel (Turdus pilaris) 

2. Schutzstatus und Gefährdun sstufe Rote Listen

□ 
� 

FFH-RL- Anh. N -Art 
Europäische Vogelatt 

3. Erhaltun szustand

Bewertung nach Ampel-Schema: 

EU 

unbekannt 

(http://bcl.eionet.eumpa.eu/ activitics /Rcporting / A rticlc 17 /) 

Deutschland: kontinentale Region D 
Q1ttp://www.bfn.de/0316 bcwcrtun!_'" artcn.html) 

Hessen D D 

RL Deutschland 
RL Hessen 
ggf. RL regional 

ungünstig

unzureichend 

□ 

□ 

(HMUKL V: Leitfuden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen, 3. Fassung, Anhänge 3 und 4) 

4. Charakterisierun der betroffenen Art

4.1 · Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

□ 

□ 

□ 

Die Bruthabitate der Wacholderdrossel weisen eine große Vielfalt auf: baumbestandene Fluss- und 
Bachufer, Obstplantagen, Parks, \Valdränder, Feldgehölze, Mähwiesen mit Kopfweiden, Gärten, etc. Trotz 
dieser Vielfalt ist aus nahrungsökologischen Gründen eine Bevorzugung wiesenreicher, breiter Flussauen 
zu erkennen. Feuchtere Wiesen und Viehweiden sind e_jn wichtiges Nahrungshabitat. Ähnlich wie Amsel 
und Singdrossel ist auch die \Vacholderdrossel inzwischen aber auch in das Innere von Dörfern 
vorgedrungen (HGON 1993-2000, STÜBING et al. 2010). 

4.2 V e_rbreitung 

Die Wacholderdrossel ist in ganz Hessen flächendeckend verbreitet mit einem Bestand von 20.000-35.000 
Revieren, zeigt aber in den letzten Jahren vor allem in Südhessen deutliche Bestandsrückgänge und 
Arealeinbußen (HGON 1993-2000, WERNER ET AL. 2014). 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum

� nachgewiesen □ sehr wahrscheinlich anzunehmen

--- ·- - -

Die Wacholderdrossel konnte im Untersuchungsgebiet nur im Bechlinger Bachtal nördlich der Autobahn 
nachgewiesen werden. 

6. Prognose und Bewertung der T�tbestände nach§ 44 BNatSchG

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortnflanzunvs- oder R uhestätten aus der
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A 45 Ersatzneubau Talbrücken Rechlingen und Hornbach 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Anhang 1: Prüfbögen 

Wacholderdrossel (Turdus pilaris) 

Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 
(V ermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

D ja C8J nein 

Das Vorkommen befindet sich klar außerhalb aller flächenbezogenen Beeinträchtigungen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang
ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?
(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)
(Yermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

d) Wenn nein, kann die ökologische Funktion durch
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF)
gewährleistet werden?

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, 

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten II tritt ein. 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere 
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG)

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?
01 ermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

D ja D nein 

D nein 

D ja D nein 

D ja C8J nein 

D ja C8J nein 

Das Vorkommen befindet sich klar außerhalb aller flächenbezogenen Beeinträchtigungen. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? D ja D nein 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß-
nahmen Tiere gefangen oder verletzt oder verbleibt ein signifikant erhöhtes
Tötungsrisiko von Tieren?

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein. 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-,

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungi,

zeiten erheblich gestört werden? 

D ja D nein 

D ja C8J nein 

D ja C8J nein

Aufgrund der artspezifischen Verhaltensökologie ist diese Art nicht als besonders störungs- oder
lärmempfindlich einzustufen, so dass es zu keinen relevanten Auswirkungen kommen kann.
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A 45 Ersatzneubau Talbrücken Bechlingen und Bornbach 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Anhang 1: Prütbögen 

Wacholderdrossel (Turdus pilaris) 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?

c) Wird eine erhebliche Störung durch die o. g. Maßnahmen
vollständig vermieden?

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. 

D ja D nein 

D ja D nein 

D ja � nein 

6.4 Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung oder 
Zerstörung ihrer Standorte(§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

Die Prüfung von § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG kann entfallen, da es sich um eine Tierart handelt. 

a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre
Standorte beschädigt oder zerstört werden?

(V ermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang

ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (.CEF,l gewahrt?

(§_ 44 Abs. 5 Satz 2 bis 4 BNatSchG)

(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtig()

d) Wenn nein, kann die ökologische Funktion durch

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (.CEF,)

gewährleistet werden?

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 
Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer 
Standorte II tritt ein. 

□ ja □ nein

□ ja □ nein

□ ja □ nein

□ ja □ nein

D ja � nein 

1 Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BN atSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 
Nr. 1-4 BNatSchG ein? 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN -Prüfung abgeschlossen 
➔weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung"

Wenn JA-Ausnahme gern.§ 45Abs.7 BNatSchG, 
ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 
➔ weiter unter Pkt. 7. ,,Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen"
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Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Anhang 1: Prüfbögen 

Wacholderdrossel (Turdus pilaris) 

Die Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen kann entfallen, da keine Verbotstatbestände eintreten. 
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A 45 Ersatzneubau Talbrücken Bechlingen und Bornbach 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Anhang 1: Prüfbögen 
Wachtel (Cortunix cortunix) 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art

Wachtel ( Cortunix cortunix) 

2. Schutzstatus und Gefährdun sstufe Rot� Listen

0 FFH-RL-Anh. IV -Art 
� · Europäische Vogelart 

3. Erhaltun szustand

Bewertung nach Ampel-Schema: 

EU 

unbekannt 

(http://bd.eionet.europa.cu/activirics /Rcpnrting / ,\ rticle 17 /) 

Deutschland: kontinentale Region D 
(hnp://www.bfn.de/0316 bcwcrtung- artcn.html) 

□ 

Hessen D D 

... V .. . 

... V .. . 
RL Deutschland 
RLHessen 
ggf. RL regional 

ungünstig

wizureichend 

□ 

(I-L\1l.JKL V: Leitfuden für die artmschutzrechtliche Prüfung in Hessen, 3. Fa.ssung,Anhänge 3 und 4) 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

□ 

□ 

□ 

Die Wachtel lebt in offenen möglichst husch- und baumfreien Feld- und Wiesenflächen mit hoher, 
Deckung gebender Krautschicht, bevorzugt auf tiefgründigen, etwas feuchten Böden. Sie fehlt in ganz 
trockenen und baumbestandenen Flächen (BAUER et al. 2005): Die Wachtel ist ein ursprünglicher 
Steppenbewohner, der bei uns in offenen Feldern und Wiesenlandschaften, besonders häufig in Getreide-, 
Klee- und Luzernefeldern brütet und dabei auf ein artenreiches Angebot an Wildkräutern und ein 
vielfältiges Insektenangebot, Spinnen, Schnecken und Würmer angewiesen ist. (HGON 1993-2000, 
STÜBING et al. 2010). 

4.3 Verbreitung 

Die Art kommt in ganz Deutschland vor. Auch in Hessen ist sie bei Vorhandensein geeigneter 
Lebenräume flächendeckend verbreitet mit Ausnahme großer Waldungen und stark urbanisierter Regionen 
(HGON 1993°2000, WERL"-!ERET AL. 2014). 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vor.kommen det Art im \Jp.tersuchungsraum
--

� nachgewiesen □ sehr wahrscheinlich anzunehmen

Im Bezugsraum 1 in der Nähe des Flugplatzes Aßlar konnte ein rufendes Tier nachgewiesen werden. In 
diesen extensiv genutzten Wiesenflächen wären auch mehrere Paare möglich. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach§ 44 BN�tSchG
. 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-
oder Ruhestätten(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

Planungsbüro Koch 118 
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Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Anhang 1: Prüfbögen 

Wachtel (Cortunix cortunix) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?

(V ermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)
D ja � nein 

Das Vorkommen befindet sich klar außerhalb aller flächenbezogenen Beeinträchtigungen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang
ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?
(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)
(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

d) Wenn nein, kann die ökologische Funktion durch
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF)
gewährleistet werden?

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, 
Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein. 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere 
(§ 44Abs.1 Nr.1 BNatSchG)

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?
(Y ermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)

D ja D nein 

D ja D nein 

D ja D nein 

D ja � nein 

D ja � nein 

Das Vorkommen befindet sich klar außerhalb aller flächenbezogenen Beeinträchtigungen. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? D ja D nein 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß-
nahmen Tiere gefangen oder verletzt oder verbleibt ein signifikant erhöhtes
Tötungsrisiko von Tieren?

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein. 

6.3 Störungstatbestand(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatScliG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-,
Aufzucht-, Mauser-, Überwintenmgs- und Wanderungs
zeiten erheblich estört werden?
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A 45 Ersatzneubau Talbriicken Bechlingen und Bornbach 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Anhang 1: Priifbögen 

Wachtel (Cortunix cortunix) 

Die Art wird zwar generell als sehr störungs- und lännempfindlich eingestuft, ihr Vorkommen befindet 
sich jedoch klar außerhalb aller funktionalen Beeinträchtigungen. Aufgrund der bereits vorhandenen 
Autobahn ist eine zusätzliche Störung der Wachtel nicht zu erwarten. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? □ ja □ nein

c) Wird eine erhebliche Störung durch die o. g. Maßnahmen
vollständig vermieden? □ ja □ nein

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. □ ja � nein 

6.4 Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung oder 
Zerstörung ihrer Standorte(§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

Die Prüfung von § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG kann entfallen, da es sich um eine Tierart handelt. 

a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre

Standorte beschädigt oder zerstört werden?
(V ermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang

ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (_CEF) gewahrt?

{§ 44 Abs. 5 Satz 2 bis 4 BNatSchG)

(_Vermeidungsmaßnahmen berücksichtig()

d) Wenn nein, kann die ökologische Funktion durch

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (_CEF)

gewährleistet werden?

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 

Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer 

Standorte" tritt ein. 

□ ja □ nein

□ ja □ nein

□ ja □ nein

□ ja □ nein

□ ja � nein 

1 Ausnahmegenehmigung nach§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?

Tritt einer der Verbotstatbestände des§ 44 Abs. 1 

Nr. 1-4 BNatSchG ein? D ja � nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN - Prüfung abgeschlossen 

➔weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung"

Wenn JA-Ausnahme gern.§ 45 Abs.7 BNatSchG, 

f!ef. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

Planungsbüro Koch 
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A 45 Ersatzneubau Talbrückcn Bechlingcn und Bombach 

Artcnschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Anhang 1: Prüfbögen 

Wachtel (Cortunix cortunix) 

➔ weiter unter Pkt. 7. ,,Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen"
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A 45 Ersatzneubau Talbrücken Bechlingen und Bornbach 

Arteilschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Anhang 1: Prüfbögen 

Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilat.rix) 

AJlgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art
Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix) 

2. Schutzstatus und Gefährdun sstufe Rote Listen

□ 

[Z] 
FFH-RL- Anh. IV -Art

Europäische Vogelart 

3. Erhaltun szustand

... 3 ... 

Bewertung nach Ampel-Schema: unbekann� -

EU 

(http:/ /bd.eionct.curopa.cu/ activitics/ llcportinir /Art.iclc 17 /) 

Deutschland: kontinentale Region D 
(http:/ /www.bfn.de/0316 bcwcrtung artcn.html) 

□ 

Hessen D D 

RL Deutschland 

RLHessen 

ggf. RL regional 

ungünstig

unzureichend 

□ 

□ 

(HMUKLV: Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen, 3. Fassung, Anhänge 3 und 4) 

4. Charakterisforun der betroffenen Art

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

□ 

□ 

Der Waldlauqsänger ist ein Charaktervogel der Buchenwälder, in denen er vor allem klar geschichtete 
Bestände bevorzugt. Hier legt er sein Nest versteckt am Boden an und sucht seine Nahrung (Spinnen, 
kleine Wirbellose) in erster Llnie im I<ronenraum (HGÖN 1993-2000, STÜBING et al. 2010). 

4.2 Verbreitung 

Der Waldlaubsänger besiedelt Hessen trotz starker Bestandseinbrüche immer noch flächendeckend mit 
einem Bestand von 20.000-30.000 Revieren. Schwerpunkte befinden sich in den großen 
zusammenhängenden Mittelgebirgswäldern mit einem hohen Anteil älterer Buchenwälder (HGON 1993-
2000, WERNER ET AL. 2014). 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchun sraum

[ZJ nachgewiesen D sehr wahrscheinlich anzunehmen

Im Untersuchungsgebiet wurden an drei Stellen singende Männchen getroffen. Während zwei Paare 
nördlich der Autobahn im Osten anzutreffen waren, wurde ein singendes Männchen unmittelbar 
südwestliche der Bombachbrücke gefunden. 

6. Pro ose uad Bewertun der Tatbestände nach 44 BNatSchG

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs
oder Ruhestätten(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der

Natur entnommen. beschädigt oder zerstört werden? 
(V ermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)

D ja [ZJ nein

Ledi lieh eins der efundenen Paare hat sich im 200 m Wirkbereich der Trasse befunden, sodass eine

Planungsbüro Koch 122 
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Artcnschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Anhang 1: Prüfbögen 

Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix) 

Zerstörtung von Fortpflanzungsstätten ausgeschlossen werden kann. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang
ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?
(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)
(Yermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

d) Wenn nein, kann die ökologische Funktion durch
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF)
gewährleistet werden?

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, 
Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein. 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere 
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG)

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?
(V ermeidungsmaßnahmen zunächst unbe1ücksichtigt)

D ja [8J nein 

D ja D nein 

D ja D nein 

□ ja [8J nein 

□ ja [8J nein

Das Vorkommen befindet sich klar außerhalb aller flächenbezogenen Beeinträchtigungen. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? D ja D nein 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß-
nahmen Tiere gefangen oder verletzt oder verbleibt ein signifikant erhöhtes
Tötungsrisiko von Tieren?

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein. 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-,
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs
zeiten erheblich gestört werden? 

D ja [8J nein' 

D ja [8J nein 

D ja [8J nein

Aufgrund der artspezifischen Verhaltensökologie ist diese Art nicht als besonders störungs- oder

lärmempfindlich einzustufen, so dass es zu keinen relevanten Auswirkungen kommen kann.

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?

c) Wird eine erhebliche Störung durch die o. g. Maßnahmen
vollständi vermieden?
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J\rtenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Anhang 1: Prüfbögen 

Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix) 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. D ja � nein 

6.4 Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung oder· 
Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

Die Prüfung von§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG kann entfallen, da es sich um eine Tierart handelt. 

a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre
Standorte beschädigt oder zerstört werden?

(V ermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang

ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 bis 4 BNatSchG)

(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt)

d) Wenn nein. kann die ökologische Funktion durch

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF)

gewährleistet werden?

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 
Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer 
Standorte II tritt ein. 

D ja D nein 

D ja D nein 

D ja D nein 

D ja D nein 

D ja � nein 

1 Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BN atSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des§ 44 Abs. 1 
Nr. 1-4 BNatSchG ein? 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN -Prüfung abgeschlossen 
➔weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung"

Wenn JA-Ausnahme gern.§ 45Abs.7 BNatSchG, 
ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 
➔ weiter unter Pkt. 7. ,,Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen"
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Anhang 1: Prüfbögen 

Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix) 
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A 45 Ersatzneubau Talbrücken Bechlingen und Bornbach 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Anhang 1: Prüfbögen 
Wanderfalke (Falco peregrinus) 

Allgemeine Angaben zur Art 
1. Durch das Vorhaben betroffene Art
Wanderfalke (Falco peregrinus)

2. Schutzstatus und Gefährdun sstufe Rote Listen

0 FFH-RL-Anh. IV -Art ...... 

� Europäische Vogelart 

3. Erhaltun szustand

Bewertung nach Ampel-Schema: unbekannt -

EU 

(http://bd.eionet.curopa.cu/activities /Rcportinf /A rticle 17 /) 

Deutschland: kontinentale Region D 
(http://www. b fn.<lc / 0316 bcwertung arten. h tml) 

� 

� 

Hessen D D 

RL Deutschland 
RLHessen 
ggf. RL regional 

ungünstig-

unzureichend 

□ 

□ 

g-nvIUKL V: Leitfuden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen, 3. Fassoog,.Anhänge 3 und 4)

4. Charakiterisieru.n der betroffenen Art

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

□ 

□ 

□ 

Der Wanderfalke nutzt Felsbiotope, Steinbrüche und hohe Gebäude im Siedlungsbereich zur Anlage seines 
Horstes (HGON 1993-2000). 

4.2 Verbreitung 

In den 60er und 70er Jahren waren die Brutbestände fast vollständig erloschen, seitdem sind positive 
Entwicklungen zu beobachten, sodass es heute etwas 120- 140 Brutpaare in Hessen gibt (HGON 1993-
2000, WER.J.'\JERET AL. 2014). 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum

� nachgewiesen □ sehr wahrscheinlich anzunehmen 

Wie jedes Jahr auch 2015 ein erfolgreiches Brutpaar im Kasten an der Talbrücke Bombach. 

6. Progp.ose und Bewertung_de� Tatbestände nach§ 44 BNatSchG

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-
oder Ruhestätten (§ 44 Abs_. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können l:'onpflanzungs- oder Ruhestätten aus der
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? � ja □ nein

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)

Während der Bauarbeiten zum Neubau der Bombachbrücke geht der Brutplatz des Wanderfalken
verloren. Nach Ende der Bauarbeiten kann der Nistkasten wieder angehängt werden, da die
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Bauarbeiten jedoch einige Jahre dauern werden, geht während dieser Zeit die Fortpflanzungsstätte für 

diese Art verloren. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang
ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?
(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BN atSchG)
(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

d) Wenn nein, kann die ökologische Funktion durch
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF)
gewährleistet werden? 

D ja � nein 

D ja � nein 

� ja D nein

Um die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätte zu wahren, soll 1m Winter vor den

Brückenarbeiten der Brutkasten abgehängt werden. Am Strommast Nr. 40 südwestlich der Talbrücke

soll ein Ersatznistkasten installiert werden (Ivfaßnahme 5 AcEF im LBP).

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, 
Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein. 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere 
(§ 44 Abs.1.Nr.1 BNatSchG)

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?
�ermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)

D ja � nein 

D ja � nein 

Da der Nistkasten außerhalb der Brutzeit abgenommen wird, kann eine Tötung von Individuen 
während der Brut ausgeschlossen werden. 

Für Greifvögel besteht generell ein hohes Kollisionsrisiko. Da jedoch die Autobahn an dieser Stelle 
bereits existiert, ist durch das Vorhaben mit keiner signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos zu 
rechnen. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? D ja D nein 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß-
nahmen Tiere gefangen oder verletzt oder verbleibt ein signifikant erhöhtes
Tötungsrisiko von Tieren?

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein. 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
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a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-,
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderung:1
zeiten erheblich gestört werden? □ ja � nein

Da die Art bereits im unmittelbaren Nahbereich der Autobahn brütet ist durch den Neubau der
Talbrücken und die Erweiterung der Autobahn mit keiner zusätzlichen Störung für diese Art zu
rechnen.

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? □ ja □ nein

c) Wird eine erhebliche Störung durch die o. g. Maßnahmen
vollständig V(_!tmieden? □ ja □ nein

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. □ ja ·� nein

6.4 Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung oder 
Zerstörung ihrer Standorte(§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

Die Prüfung von § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG kann entfallen, da es sich um eine Tierart handelt. 

a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre
Standorte beschädigt oder zerstört werden? □ ja □ nein

(V ermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? □ ja □ nein

c) W'ird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang

ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (.CEF) gewahrt?

(§._ 44 Al!_s. 5 Satz 2 bis 4 BNatSchG)

(.Vermeidungsmaßnahmen berücksichtig() □ ja □ nein

d) Wenn nein, kann die ökologische Funktion durch

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (.CEF)

gewährleistet werden? □ ja □ nein

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 
Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer 
Standorte" tritt ein. □ ja � nein 

1 Ausnahmegenehmigung nach§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 1 
Tritt einer der Verbotstatbestände des§ 44 Abs. 1 
Nr, 1-4 BNatSchG ein? D ja � nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN -Prüfung abgeschlossen 
➔weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung"

Wenn JA-Ausnahme gern.§ 45 Abs.7 BNatSchG, 
i!i!f. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 
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Wanderfalke (Falco peregrinus) 

➔ weiter unter Pkt. 7. ,,Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen"
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Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art

Weidenmeise (Parus montanus) 

2. Schutzstatus und Gefährdun sstufe Rote Listen·

□ 
� 

FFH-RL- .Anh. N -Art 
Europäische Vogelart 

3. Erhaltun szustand

... V. .. 
RL Deutschland 
RLHessen 
ggf. RL regional 

Bewertung nach Ampel-Schema: - ungünstig
unzureichend

EU 

(http://bd.eionet.curopa.eu/activicicg/fleporting/ ,\rticlc 17 /) 

Deutschland: kontinentale Region D 
(http:/ /www.bfn.de/0316 bcwcrtunl,' artcn.html) 

□ 

Hessen D D 
(HMUKL V: Leitfuden für die artmschutzrechtliche Prüfung in Hessen, 3. fassung,Anhänge 3 und 4) 

4. Charakterisierun der betroffenen Art

4.1 Lebensraun:iansprüche und Verhaltensweisen 

□ 

□ □ 

-□

Die Weidenmeise kommt in morschholzreichen Wäldern und Gehölzen verschiedenster Art vor, seltener 
in trockenen Wäldern, Nadelforsten und Buchenwäldern (BAUER ET AL. 2005). Sie ist auf morsche Bäume 
angewiesen, in die sie selbst ihre Bruthöhlen zimmert. Die Art wird als reviertreu eingestuft (HGON 1993-
2000, STÜBING et al. 2010). 

4.2 Verbreitung 

Die \v'eidenmeise ist ein Brutvogel der borealen und gemäßigten Zone, sowie der Gebirgsregionen der 
Paläarktis von Großbritannien und Frankreich bis an den Pazifik und Japan, im Norden bis 
Nordskandinavien (BAUER et al. 2005). In Deutschland (150.000 - 380.000 Brutpaare, BAUER et al. 
2005) und Hessen (> 10.000 Brutpaare, WERNER ET AL. 2014) verbreitet und häufig vorkommend. 
Allerdings zeigt der Erhaltungszustand einen Trend der Verschlechterung, weshalb der 
Erhaltungszustand der Art als ungünstig eingestuft wird. 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum

� nachgewiesen □ sehr wahrscheinlich anzunehmen

-- - - -

Im Untersuchungsraum konnten 5 Revierpaare nachgewiesen werden. Diese wurden in den Eichen-
Mischwäldern nördlich der Autobahn im Umfeld des Bechlinger Baches gefunden. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach§ 44 BNatSchG

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-
oder Ruhestätten(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortntlanzun.Qs- oder R uhestätten aus der
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Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 
(V ermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

D ja C8J nein 

Aufgrund einer Effektdistanz von 100 m ist es unwahrscheinlich, dass die Art in den für die 
Baufeldräumung zu entfernenden Gehölzen im unmittelbaren Umfeld der Autobahn brütet. Alle 
Individuen wurden in einiger Entfernung zur Autobahn gefunden. Sollte sich doch ein Brutplatz in 
diesem Bereich befinden, so ist die Art anpassungsfähig und kann trotz ihrer Reviertreue den 
Wirkfaktoren des Vorhabens und der direkten Zerstörung eines Brutplatzes kleinräumig innerhalb der 
vorhandenen Wälder ausweichen, so dass die ökologische Funktion der Brut- und Aufenthaltsstätten in 
räumlichem Zusammenhang erhalten bleibt. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang

ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)

(Yermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

d) Wenn nein, kann die ökologische Funktion durch

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF)

gewährleistet werden?

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, 

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein. 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere 
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG)

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?

(Y ermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)

D ja D nein 

D ja D nein 

D ja D nein 

D ja C8J nein 

C8J ja D nein 

füti der Entfernung von Fortpflanzungsstätten in Gehölzen im Zuge der Baufeldräumung kann es zur 

Tötung von Individuen kommen. Ein betriebsbedingtes Kollisionsrisiko spielt als Gefahrdungsfaktor 

der Weidenmeise wegen ihrer Lebensweise keine Rolle. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? C8J ja D nein 

Zum Schutz von Brutvögeln dürfen im gesamten Baufeld Gehölze (Bäume, Hecken, Gebüsche) nur in 
der Zeit vom 01. November bis 28./29. Februar entfernt werden. (Maßnahme 1 V des LBP) 

c) Werden unter Berücksichtigung derVermeidungsmaß-

nahmen Tiere gefangen oder verletzt oder verbleibt ein signifikant erhöhtes

Tötungsrisiko von Tieren?

D ja 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein. D ja 
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6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fotn2flanzungs-,

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderung§

zeiten erheblich gestört werden? □ ja � nein

Aufgrund der von GARJ."IIEL & MIERWALD (2010) abgeleiteten Wirkdistanz von 100 m ·wird von einer

mittleren Empfindlichkeit gegenüber Lärm ausgegangen. Visuelle Reize, Schadstoffe und Kollision

spielen als Gefährdungsfaktoren der Weidenmeise wegen ihrer Lebensweise keine Rolle.

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? □ ja □ nein

c) Wird eine erhebliche Störung durch die o. g. Maßnahmen
vollständig vermieden? □ ja □ nein

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. D ja � nein 

6.4 Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung oder 
Zerstörung ihrer Standorte(§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

Die Prüfung von§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG kann entfallen, da es sich um eine Tierart handelt. 

a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre
Standorte beschädigt oder zerstört werden?

(V ermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang
ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (_CEF} gewahrt?

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 bis 4 BNatSchG)
(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtig()

d). Wenn nein. kann die ökologische Funktion durch 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (_CEF) 
gewährleistet werden? 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 
Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer 
Standorte" tritt ein. 

□ ja □ nein

□ ja □ nein

□ ja □ nein

□ ja □ nein

□ ja � nein 

1 Ausnahmegenehmigung nach§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich?

Tritt ein.er der Verbotstatbestände des§ 44 Abs. 1 
Nr. 1-4 BNatSchG ein? D ja � nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN -Prüfung abgeschlossen 
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➔weiter unter Pkt. 8 ,,Zusammenfassung"

Wenn JA -Ausnahme gern. § 45 Abs. 7 BNatSchG, 

ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

Anhang i: Prüfbögen 

Weidenmeise (Parns montanus) 

➔ weiter unter Pkt. 7. ,,Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen"
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Schlingnatter (Coronella austriaca) 

Reptilien 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch clas Vorhaben betroffene Art
Schlingnatter ( Coronella austriaca) 

2. Schutzstatus und Gefährdun sstufe Rote Listen

� 

□ 

FFH-RL-Anh. N -Art 
Europäische Vogelart 

3. Erhaltun szustarid

... 3 .. . 

... 3 .. . 

Bewertung nach Ampel-Schema: unbekannt -

EU 
(http://bd.eionct.curopa.cu/activitic_,/ llcportin� /;\ rticlc 17 /)

:Qeutschland: kontinentale Region D 
(htt;p://www.bfn.c.lc/0316 bcwcrtung artcn.hcml) 

□ 

□ 

Hessen D D 

RL Deutschland 
RLHessen 
ggf. RL regional 

ungünstig

unzureichend 

(Hl\.füKL V: Leitfäden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen, 3. Fa.s.�.Anhänge 3 und 4) 

4. Charakterisierun der betroffenen Art

4.1 Lebensrall:mansprüche und Verhaltensweisen 

□ 

□ 

□ 

Die Schlingnatter besiedelt trockene und wärmebegünstige und daher bevorzugt südexponierte Standorte 
mit niedriger und lückiger, aber strukturreicher Vegetation, gerne auch im steinigen Gelände. Durch die 
kleinräumige Gliederung der Lebensräume kann die Art zwischen Sonnenplätzen und 
Versteckrnöglichkeiten wechseln. Ab Oktober bis April hält sie Winterruhe (BFN 2011). 

4.2 Verbreitung 

Die Schlingnatter kommt· in ganz Deutschland vor, allerdings mit regionalen Schwerpunkten. Ihr 
Hauptverbreitungsschwerpunkt liegt im Südwesten _in den Bundesländern Rheinland-Pfalz und Baden
Württemberg. Mit Ausnahme großer zusammenhängender Waldgebiete besiedelt die Schlingnatter Hessen 
zwar landesweit, aber in sehr geringer Dichte (B.FN 2011). 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Att i:q1 "!]ntersuchµngsraam

� nachgewiesen □ sehr wahrscheinlich anzunehmen

Die Art konnte in mehreren Probeflächen entlang der Autobahn nachgewiesen werden, sodass hier mit 
einem flächendeckenden Vorkommen zu rechnen ist. 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände na�h § 44 BNatSchG

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 
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a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(V ermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)

Anhang 1: Prüfbögen 

Schlingnatter (Coronella austriaca)

� ja D nein

Die nachgewiesenen Vorkommen befinden sich in Bereichen, die für die Erweiterung der Autobahn

dauerhaft verloren gehen oder als Arbeitsstreifen und Baufläche temporär beansprucht werden sollen.

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang
ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?
(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)
(Yermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

d) Wenn nein, kann die ökologische Funktion durch
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF)
gewährleistet werden? 

D ja � nein 

D ja � nein 

�·ja D nein

Um die ökologische Funktion im Zusammenhang zu gewährleisten werden angrenzend an bestehende

Lebensräume (Ivfaßnahme 4a AcEr•) und im FFH-Gebiet „Salbeiwiesen bei Bechlingen und

Breitenbachtal" (Ivfaßnahme 4b Arnr) Reptilienlebensräume geschaffen. Zusätzlich stellen die nach

Ende der Baumaßnahmen hergestellten Böschungsflächen der Autobahn geeignete Lebensräume dar.

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, 
Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein. 

6.2 · Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere 
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG)

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?
ry ermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)

D ja �. nein 

� ja D nein 

Die nachgewiesenen Vorkommen befinden sich in Bereichen, die für die Erweiterung der Autobahn 

dauerhaft verloren gehen oder als Arbeitsstreifen und Baufläche temporär beansprucht werden sollen. 

Eine baubedingte Tötung von Individuen kann in diesem Bereich daher nicht ausgeschlossen werden. 

Da die Autobahn bereits existiert, ist nicht davon auszugehen, dass es durch die Erweiterung zu einem 

erhöhten Tötungsrisiko durch den Betrieb kommen wird. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? � ja D nein

Maßnahmen 8 V und 9 V sollen verhindern, dass es zur Tötung von Schlingnatter-Individuen kommt.

Im Bereich der Baustraßen und Baustellenbereiche soll zunächst über eine Vergrämung die

vorhandenen Individuen in angrenzende Bereiche vertrieben werden. Dazu muss im \v'interhalbjahr

vorsichtig (nicht mit schwerem Gerät) ein Abräumen der Vegetation erfolgen, sodass die

Schlin attern das Baufeld im nächsten Früh· ahr freiwilli abwandern.
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Anhang 1: Prüfbögen 

Schlingnatter (Coronella austriaca) 

Um sicherzugehen, dass die Tiere die richtige Richtung in die angedachten Flächen finden können, ist 

die Anlage von Reptilienleitzäunen sinnvoll. Vor Baubeginn ist das Baufeld mit einem mindestens 

60 cm hohen Reptilienschutzzaun zu sichern (Maßnahme 9 V) um ein zurückwandern der Reptilien zu 

verhindern. Das Baufeld ist außerdem nochmals auf Individuen zu prüfen und ggf. vorhandene 

Individuen sind aus dem Baufeld zu entfernen und in die geschaffenen Lebensräume umzusetzen. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß-
nahmen Tiere gefangen oder verletzt oder verbleibt ein signifikant erhöhtes
Tötungsrisiko von Tieren?

0 ja 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein. D ja 

6.3 Störungstatbestand(§ 44Abs.1 Nr. 2 BNatSchG) 

� nein 

� nein 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-,
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs
zeiten erheblich gestört werden? 0 ja � nein 

Aufgrund der artspezifischen Verhaltensökologie ist diese Axt nicht als besonders stömngs- oder 

lär:mempfindlich einzustufen, so dass es zu keinen relevanten Auswirkungen kommen kann. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?

c) Wird eine erhebliche Störung durch die o. g. Maßnahmen
vollständig vermieden?

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. 

0 ja O nein 

0 ja D nein 

0 ja � nein 

6.4 En.tnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung oder 
Zerst,örung ihrer Standorte(§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

Die Prüfung von§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG kann entfallen, da es sich um eine Tierart handelt. 

a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre
Standorte beschädigt oder zerstört werden?

(V ermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang

ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF)gewahrt?

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 bis 4 BNatSchG)

(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtig()

d) Wenn nein, kann die ökologische Funktion durch

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF)

ewährleistet werden? 
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Anhang 1: Prütbögen 

Schlingnatter (Coronella austriaca) 

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 
Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer 
Standorte" tritt ein. D ja � nem

1 Ausnahmegenehmigung nach§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des§ 44 Abs. 1 
Nr. 1-4 BNatSchG ein? 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN -Prüfung abgeschlossen 
➔weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung"

Wenn JA-Ausnahme gern.§ 45Abs.7 BNatSchG, 
ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 
➔ weiter unter Pkt. 7. ,,Pi-üfung der Ausnahmevoraussetzungen"

D ja � nem
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A 45 Ersatzneubau Talbriicken Bechlingen und Bombach 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Anhang 1: Priifbögen 
Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art

Zauneidechse (Lacerta agilis) 

2. Schutzstatus und Gefährdun sstufe Rote Listen

� 

□ 

FFH-RL- Anh. IV -Art 
Europäische Vogelart 

3. Erhaltun szustand

Bewertung nach Ampel-Schema: 

EU 

(http://bd.cionct.curopa.eu/activities/Rcporting/ Articlc 17 /) 

Deutschland: kontinentale Region D 
Q1ttp: //www.bfn.de/0316 bcwc,:tung- artcn.html)

□ 

□ 

Hessen D � 

... V ... 
* 

RL Deutschland 
RLHessen 
ggf. RL regional 

ungünstig

unzureichend 

□ 

□ 
([-IMUKL V: Leitfuden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen, 3. Fa.ssung,.r\nhänge 3 und 4) 

4. Charakterisierun der betroffenen. Art

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

□ 

□ 

Die Zauneidechse kommt in sehr verschiedenen, oft durch den Menschen geprägten Lebensräumen vor. 
Wichtig ist das Vorhandensein von geeigneten Sonnenstandorten und Versteckplätzen (BFN 2011). 

4.2 Verbreitung 

Das Verbreitungsgebiet der Zauneidechse reicht von Zentral- und Ost-Frankreich über die 
Alpenregionen Mittel- und Osteuropa bis nach Vorderasien. Sie ist in ganz Deutschland verbreitet 
allerdings mit regional sehr unterschiedlichen Nachweisdichten. Siedlungsschwerpunkte liegen in Baden
Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Osten in den Sandergebieten, der Lausitz, dem Leipziger Raum 
und den Vorbergen des Thüringer Waldes. Im Nordwestdeutschen Tiefland ist die Art an kleinklimatisch 
günstige.Standorte gebunden. In Hessen ist sie im ganzen Land verbreitet (BFN 2011). 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Att im Untersuchungsraum

□ nachgewiesen � sehr wahrscheinl ich anzunehmen 

Die Art wurde außerhalb der Reptilien-Probeflächen gefunden, weshalb zumindest eme spärliche 
Besiedlung des Untersuchungsraumes angenommen werden muss. 

6. Prognose und ]3ewertung der Tatbestände nach§ 44 BNatSchG -

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs-
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortnflanzun�s- oder Ruhestätten aus der
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A 45 Ersatzneubau Talbrücken Bechlingen und Bombach 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 
(V ermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Anhang 1: Prüfbögen 
Zauneidechse (Lacerta agilis) 

0 ja D nein 

Die potenziellen Vorkommen befinden sich in Bereichen, die für die Erweiterung der Autobahn 

dauerhaft verloren gehen oder als Arbeitsstreifen und Baufläche temporär beansprucht werden sollen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang
ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?
(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)
(Yermeidungsmaßnahmen berücksichtigt)

d) Wenn nein, kann die ökologische Funktion durch
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF)
gewährleistet werden? 

□ ja � nein

□ ja � nein 

0 ja D nein

Um die ökologische Funktion im Zusammenhang zu gewährleisten werden angrenzend an bestehende

Lebensräume (Maßnahme 4a AcEr-) und im FFH-Gebiet „Salbeiwiesen bei Bechlingen und

Breitenbachtal" (Maßnahme 46 AcEF) Reptilienlebensräume geschaffen. Zusätzlich stellen die nach

Ende der Baumaßnahmen hergestellten Böschungsflächen.der Autobahn geeignete Lebensräume dar.

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, 
Zerstörung von Fortpflanzungs"'" oder Ruhestätten" tritt ein. 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere 
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG)

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?
(V eimeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)

D ja � nein 

0 ja D nein 

Die potenziellen Vorkommen befinden sich in Bereichen, die für die Erweiterung der Autobahn 

dauerhaft verloren gehen oder als Arbeitsstreifen und Baufläche temporär beansprucht werden sollen. 

Eine baubedingte Tötung von Individuen kann in diesem Bereich daher nicht ausgeschlossen werden. 

Da die Autobahn bereits existiert, ist nicht davon auszugehen, dass es durch die Erweiterung zu einem 

erhöhten Tötungsrisiko durch den Betrieb kommen wird: 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 0 ja D nein

Analog zur Schlingnatter sollen die Maßnahmen 8 V und 9 V auch verhindern, dass es zur Tötung von

Zauneidechsen-Individuen kommt.

Im Bereich der Baustraßen und Baustellenbereiche soll zunächst über eine Vergrämung die

vorhandenen Individuen in angrenzende Bereiche vertrieben werden. Dazu muss im \vinterhalbjahr

vorsichtig (nicht mit schwerem Gerät) ein Abräumen der Vegetation erfolgen, sodass die

Zauneidechsen das Baufeld im nächsten Frühjahr freiwillig verlassen und in die Umgebung abwandern.

Um sicherzugehen, dass die Tiere die richtige Richtung in die angedachten Flächen finden können, ist

die Anlage von Reptilienleitzäunen sinnvoll. Vor Baubeginn ist das Baufeld mit einem mindestens

60 cm hohen Reptilienschutzzaun zu sichern (Maßnahme 9 V) um ein zurückwandern der Reptilien zu

verhindern. Das Baufeld ist außerdem nochmals auf Individuen zu rüfen und f. vorhandene
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A 45 Ersatzneubau Talbrücken Bechlingen und Bornbach 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Anhang 1: Prüfbögen 

Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Individuen sind aus dem Baufeld zu entfemen und in die geschaffenen Lebensräume umzusetzen. 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß-
nahmen Tiere gefangen oder verletzt oder verbleibt ein signifikant erhöhtes
Tötungsrisiko von Tieren?

□ ja cg] nein 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein. □ ja cg] nein 1 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der FottJ;!flanzungs-,
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderun�
zeiten erheblich gestört werden? □ ja cg] nein

Aufgtund der artspezifischen Verhaltensökologie ist diese Art nicht als besonders störungs- oder

lärmempfincllich einzustufen, so dass es zu keinen relevanten Auswirkungen kommen kann.

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? □ ja □ nein

c) Wird eine erhebliche Störung durch die o. g. Maßnahmen
vollständig vermieden? □ ja □ nein

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. □ ja cg] nein 1 

6.4 Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung oder 
Zerstörung ihrer Standorte (§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

Die Prüfung von § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG kann entfallen, da es sich um eine Tierart handelt. 

a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre
Standorte beschädigt oder zerstört werden? □ ja □ nein

(V ermeidungsmaßnahmen zunäc.hst unberücksichtigt)

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich? □ ja □ nein

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang

ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEFJ gewahrt?

(§_ 44 Abs. 5 Satz 2 bis 4 BNatSchG,l

(Yermeidungsmaßnahmen berücksichtig() □ ja □ nein

d) Wenn nein$ kann die ökologische Funktion durch

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF;)

gewährleistet werden? □ ja □ nein

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 
Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer 
Standorte" tritt ein. □ ja cg] nein 
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A 45 Ersatzneubau Talbrücken Bechlingen und Bornbach 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

· Anhang 1: Prüfbögen .

Zauneidechse (Lacerta agilis) 

1 Ausnahmegenehmigung nach§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforaerlich? 
Tritt einer der Verbotstatbestände des§ 44 Abs. 1 
Nr. 1-4 BNatSchG ein? 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN -Prüfung abgeschlossen 
➔weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung"

Wenn JA-Ausnahme gern.§ 45Abs.7 BNatSchG, 
ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 
➔ weiter unter Pkt. 7. ,,Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen"

D ja

F/:. J>rqfü11gHer.A.µs11al,iin.�voraus�etztirigeri.. · ... · . · .. · .... 
l5.AB!). li.BN�tScb.G,. . tLV. mitM.16.ABs .. tJß:iH-RL 

Die P1üfung der Ausnahmevomussetzungen kann entfallen, da keine Verbotstatbestände eintreten. 

8. . ZUsat:iiin:�1:1.fa.s�i.itjg' 

D nein
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A 45 Ersatzneubau Talbrücken Bechlingen und Bornbach 
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Anhang 1: Prüfbögen 
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

(Maculinea nausithoµs) 

Schmetterlinge 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling ( Maculinea nausithous) 

2. Schutzstatus und Gefä.hrdun sstufe Rote Listen

� 
□ 

FFH-RL-Anh. IV -Art 

Europäische Vogelart 

3. Erhaltun szustand

... 3 .. . 

... 3 .. . 

Bewertung nach Ampel-Schema: unbekannt -

EU 

(http://bcl.eionet.curopa.cu/activitic� /Rcporting /,\ rticle 17 /) 

Deutschland: kontinentale Region D 
(http://www.bfn.de/0316 bcwcrtun� artcn.html) 

□ 

□ 

Hessen D D 

RL Deutschland 

RLHessen 

ggf. RL regional 

ungünstig

unzureichend 

□ 

g -IMUKL V: Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen, 3. Fassung, Anhänge 3 und 4) 

4. Charakterisierun der betroffenen Art

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

□ 

□ 

Der Lebensraum dieser Art sind extensiv bewirtschaftete Feuchtwies·en sowie Feuchtwiesenbrachen 
(BROCKMANN 1989, SETTELE et al. l999). Die häufigste Nutzungsart der betreffenden Grünlandflächen 
stellt die Mahd dar (überwiegend zweischürig, seltener einschürig), gefolgt von der Beweidung (Schafe, 
Rinder, Pferde). Darüber hinaus sind auch Mähweiden anzutreffen (erste Nutzung Mahd, zweite Nutzung
Beweidung) (BFN 2011). 

·· 

Die Blüten von Sanguisorba officina/is (Großer Wiesenknopf) stellen für Macu/inea nausithous die bevorzugte 
Nektarquelle dar. Gleichzeitig sind die Blütenköpfchen von Sanguisorba officina/is die ausschließliche 
Raupenfutterpflanze, an denen im Laufe der Flugzeit die Eier abgelegt werden. Die Raupen verlassen im 
Spätsommer ihre Futterpflanzen und gelangen auf den Erdboden. Dort verharren sie bis sie im Idealfall 
von ihrer Wirtsameisenart Myrmica rubra gefunden, adoptiert und in deren Ameisennester verschleppt 
werden. Hier ernähren sich die Raupen räube1-isch von der Ameisenbrut oder werden von den Ameisen 
gefüttert. Sie überwintern in den Ameisennestern und verpuppen sich im Frühsommer nahe der 
Bodenoberfläche. Ab Anfang/ Mitte Juli schlüpfen die ersten Falter und verlassen die Ameisennester 
(EBERT & RENNWALD 1991, STETIMER et al. 2001). 

Populationen von Maculinea nausithous setzen si.ch in der Regel aus mehreren Teilpopulationen (K.olonien) 
zusammen, die räumlich voneinander getrennt sind. Ein Individuenaustausch zwischen den Kolonien von 
3 km Entfernung ist möglich, bisher max. 5,1 km nachgewiesen (SETTELE et al. 1999). 

4.2 Verbreitung 

Die Gesamtverbreitung der Art reicht von Mitteleuropa bis zum Ural und südlich bis zum Kaukasus. In 
Deutschland liegt die nördliche Grenze der Hauptverbreitung etwa auf der Höhe Berlin-Hannover
Düsseldorf. Südlich dieser gedachten Linie kommt Maculinea nausithous mit unterschiedlichen Häufigkeiten 
'in allen Bundesländern vor, die Schwerpunkte befinden sich in den Bundesländern Hessen, Thüringen, 
Baden-Württemberg und Bayern. 
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A 45 Ersatzneubau Talbrückcn Bechlingen und Bornbach 

Artenschutzrcchtlicher Fachbeitrag 

Anhang 1: Prüfbögen 

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

(.Maculinea nausithous) 

Für das Bundesland Hessen sind ab dem Jahr 1980 insgesamt 540 Gebiete mit aktuellen Vorkommen von 
Macu!inea nausithous dokumentiert. Die Art besiedelt schwerpunktmäßig folgende natu11:äumliche 
Haupteinheiten: 

Westerwald: insbesondere Gladenbacher Bergland und Oberwesterwald. 

Taunus: vor allem Vortaunus und Hoher Taunus. 

Westhessisches Berg- und Senkenland: Siedlungsschwerpunkt in der südlichen Hälfte mit den 
Naturräumen Westhessische Senke (nördlich bis K.assel), Oberhessisc.he Schwelle, Amöneburger 
Becken, Marburg-Gießener Lahntal und Vorderer Vogelsberg. Für die Landschaftsräume nordwestlich 
einer gedachten Linie Edersee-Kassel liegen keine aktuellen Nachweise der Art vor. 

Osthessisches Bergland: vor allem südlicher Vogelsberg, Vorder- und Kuppenrhön, Fulda-Haune
Tafelland und Fulda-Werra-Bergland. In diesem Naturraum gibt es 79 bekannte Vorkommen (Stand 
2004). 

Nördliches Oberrheintiefland: hauptsächlich Messeler Hügelland, Untermainebene, Wetterau und Main
T aunusvorland. 

Hessisch-Fränkisches Bergland: Sandstein-Spessart und Odenwald. 

Innerhalb der genannten naturräumlichen Siedlungsschwerpunkte tritt die Art mit zum Teil großen 
Metapopulationen in den Bach- und Flusstälern auf (Auenbereiche und Talhänge). 

Vorhabensbezogene Angaben 

5. Vor�pp:imen.(ier Aft JJ:I1.U 11ter�µch,µp. �r�µIIl . ·•··· 

nachgewiesen □ sehr wahrscheinlich anzunehmen

Die Art konnte auf 6 der 12 Tagfalter-Probeflächen im Untersuchungsraum nachgewiesen werden. Auf 

den Probeflächen in den Talräumen von Bechlinger Bach und Bornbach wurde die Art dabei als häufig 

oder sogar sehr häufig eingestuft. 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs
oäer Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)
[gl ja D nein

In den beiden Bachtälern kommt es durch Beanspruchung von Grünlandstandorten im Zuge der

Baufeldfreimachung und beim Bau der Regenrückhaltebecken 1, 3 und 4 zur Zerstörung von

Fortpflanzungsstätten des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings.

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang
ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?
(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)
(Yermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

d) Wenn nein, kann die ökologische Funktion durch
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF)

ewährleistet werden? 
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A 45 Ersatzneubau Talbrücken Bechlingen und Bombach 

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 

Anhang 1: Prüfbögen 

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 

(Maculinea nausithous) 

Um die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten zu gewährleisten, sollen Grünlandbereiche im 
räumlichen Zusammenhang extensiviert werden und durch eine Maculinea-gerechtes Management als 
Lebensräume für diese Art nutzbar gemacht werden (lvfaßnahme 3 AcEF im LBP). 

Nach Umsetzung der Maßnahmen wird die erfolgreiche Durchführung in einem Zeitraum von 10 Jahren 
alle zwei Jahre kontrolliert. Bereits im zweiten Jahr wird erstmalig überp1-üft, ob sich die Wirtsameise 
Myrmica rubra bereits angesiedelt hat. Bei ihrem Nachweis in ausreichender Dichte kann diese 
Untersuchung in den Folgejahren entfallen. Außerdem erfolgt zeitgleich die gezielte Nachsuche nach 
Maculinea nausithous. Hierzu werden die Flächen ab Anfang Juli bis Mitte August zur Flugzeit alle drei bis 
fünf Tage bei optimalem Wetter flächendeckend nach Imagines abgesucht, wobei Anzahl, sowie Verhalten 
(Überfliegend, Nektar saugend, Kopula) notiert werden. Nur wenn keine kopulierenden Imagines 
beobachtet werden, erfolgt die gezielte Suche nach Eiern und Larven in den Blütenköpfchen des Großen 
Wiesenknopfes. 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, 
Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein. 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere 
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG)

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?
(v"ermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)

D ja � nein 

� ja D nein 

Bei der Baufrldräumung auf den Grünlandstandorten im Bechlinger Bachtal, Bombachtal und den Standorten 

der RRBS 1, 3 und 4 kann eine baubedingte Tötung von Einzelindividuen im Raupen- oder Puppenstadium nicht 

ausgeschlossen werden. Eine betriebsbedingte Tötungen von Individueri kann ausgeschlossen werden, da die 

]\,figrationswanderungen ausschließlich unterhalb der Brückenbauwerke stattfinden. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? � ja D nein

Im Grünland werden die Bestände des Wiesenknopfes im Jahr vor der Baufeldräumung schon vor Juni
kurz vor der Flugzeit von Maculinea nausithous gemäht, so dass die schlüpfenden Tiere abwandern und
innerhalb des Baufeldes keine Eier ablegen können. Im darauffolgenden Jahr sind die Bereiche im
\v'inter vollständig zu räumen bzw. zu zerstören, so dass im Frühjahr keine Individuen die Fläche
nutzen (Maßnahme 6 V).

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß-
nahmen Tiere gefangen oder verletzt oder verbleibt ein signifikant erhöhtes
Tötungsrisiko von Tieren?

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein. D ja 

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-.

� nein 

� nein 

Aufzucht-. Mauser-. Überwinterungs- und Wanderungs
zeiten erheblich gestört werden? D ja � nem 

um eme tagaktive Schmetterlingsart handelt sind bau- und 
en durch Licht auszuschließen. Es "bt bisher keinerlei Hinweise darauf, dass 
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Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling 
(f'vfaculinea nausithous) 

Maculinea nausithous gegenüber dem Wirkfaktor Lärm oder bau- oder betriebsbedingten visuelle Reize 

empfindlich reagiert. Betriebsbedingte Schadstoffeinträge werden von den Individuen nicht als 

Störungen wahrgenommen. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?

c) Wird eine erhebliche Störung durch die o. g. Maßnahmen
vollständig vermieden?

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. 

D ja D nein 

D ja D nein 

D ja � nein 

6.4 Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung oder 
Zerstörung ihrer Standorte(§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

Die P1iifung von § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG kann entfallen, da es sich um eine Tierart handelt. 

a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihre
Standorte beschädigt oder zerstört werden?

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang

ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 bis 4 BNatSchG)

(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtig()

d) Wenn nein, kann die ökologische Funktion durch

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF)

gewährleistet werden?

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden 
Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer 
Standorte" tritt ein. 

D ja D nein 

D ja D nein 

D nein 

D ja D nein 

D ja � nein 

1 Ausnahmegenehmigung nach§ 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des§ 44 Abs. 1 
Nr. 1-4 BNatSchG ein? 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN -Prüfung abgeschlossen 
➔weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung"

Wenn JA-Ausnahme gern.§ 45 Abs.7 BNatSchG, 
ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 
➔ weiter unter Pkt. 7. ,,P1iifung der Ausnahmevoraussetzungen"
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(Maculinea nausithous) 

rJ. Prµfm1g 1er J\usnalinit!V"Qfaµs,s<.!tZuQ.g<.!n .· i ·. . . .· ..... 
45 Apfü &.7 BN �tScliG, f. LV. mit Art� l<iAfü,. 1 E[ijJI-Ri, 

Die Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen kann entfallen, da keine Verbotstatbestände eintreten. 

8. Z11sari:ilp.et1fass11ng

Fo�end� fachli�h geeignete und zuin11tbare. Maßnahmen sind in den Bktrtunterlagen dargesteUtund berücl<skhtigt worden: · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · 

�·. 

□ 

□ 

··[83·•

□.

·. Yertt1eid�n.gsll1aßna,llme11.-,at1��·populationsstützet1de 1\1:aßn�hmen zurVetn1eidung. 4erY�r�ch\ecl,itert1t1g �e:S �rfi?-l�11gszustandes. deiJ���11 Bopulation� also einer. erh�bli�hen
Sföni11g . . . . 

cifEf-l\1:aEnahme11 zur.);<'Ul1J@Ö11ssfoherürigim.räutJilicJt�n 411saajtnetiharig. 
JißS�Maßnahtne,iz�r.Sic�erllllg�e�·derz�itigen·Erhaltungszustande�·der·1oiu1ation•überden örtlichen Funktionsraum hinaus . . . . . . 

·<";,"',,' <·:•,_,;'.'.'."- \', '·:•'•"-('<<>-·<�\•--_<-",<:?
- ·,';· • <.ie�ebenenfall8c �rforderl!she� l\1oriitoiing und Risi�onianag�tnerif für 4ie ·• .... ·. ... . < •.•.o l>e11 d�rgestellteri 1'1aß11ahtnell werden in dep 1Uanunt�frlagen �ergindlich festgelegt;

"',? 
� _, "<' ', ·: ' ',' ', _

_ :· --/ <' - " ' ' ,', ,"; ,,,,'\-":�:- -�-· ··:::<,:>'·' 

jri� k�inV erb?t�ta�?e�f�nf 4es § 44 Abs .:L 1\l r. t>:teiri, S() .dliss.keine Ausnahme .getn/ §)1:5A1>�/7 BN11tSchG, ggf; i11 VerbiricJ.iinginit •·Art:.16iFFH-RL �rforcle'rlichist.
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Anhang 1: Prüfbögen 
Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea 

teleius) 

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea teleius) 

2. Schutzstatus und Gefährdun sstufe Rote Listen

� 
□ 

FFH-RL- Anh. IV -Art 
Europäische Vogelart 

3. Erhaltun szustand

Bewertung nach Ampel-Schema: 

EU 

unbekannt 

(http://bcl.cionct.curopa.cu/activities / Rcporting /Articlc 17 /) 

Deutschland: kontinentale Region D 
(http://www.bfn.de/0316 bewertung artcn.hrml) 

□ 

□ 

Hessen D 0 

... 2 .. . 

... 2 .. . 
RL Deutsdtland 
RLHessen 
ggf. RL regional 

ungünstig

unzureichend 

□ 

(HMUKLV: I.eitfuden für die artrnschut:zrechtliche Prüfung in Hessen, 3. Fasswig Anhänge 3 und 4) 

4. Charakterisierun der betroffenen Art

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen 

□ 

□ 

Der Lebensraum dieser Art sind . Frischwiesen, extensiv bewirtschaftete Feuchtwiesen sowie 
Feuchtwiesenbrachen, aber nur wenn dort auch der Große Wiesenknopf (Sanguisorba ojficinalis) vorkommt 
(BROCKJ\,L-\.L'\IN 1989, SETTELE et al. 1999). Die häufigste Nutzungsart der betreffenden Grünlandflächen 
stellt die Mahd dar (überwiegend zweischürig, seltener einschürig), zum Teil auch schwach beweidete 
Flächen (Schafe, Rinder, Pferde) (BFN 2011). 
Im Gegensatz zu Macu!inea nausithous nutzt diese Art häufig auch andere Nektarquellen wie Blutweiderich 
(Lythrum salicaria) oder ,Vogel-Wicke (Vicia cracca). Allerdings sind die Blütenköpfchen von Sanguisorba
ojficinalis (Großer Wiesenknopf) die ausschließliche Raupenfutterpflanze, an denen im iaufe der Flugzeit 
die Eier abgelegt werden (BFN 2011). Die Raupen verlassen im Spätsommer ihre Futterpflanzen und 
gelangen auf den Erdboden. Dort verharren sie bis sie im Idealfall von ihrer Haupt-Wirtsameisenart 
Myrmica scabrinodis gefunden, adoptiert und in deren Ameisennester verschleppt werden. Hier ernähren sich 
die Raupen räuberisch von der Ameisenbrut oder werden von den Ameisen gefüttert. Sie überwintern in 
den Ameisennestern und verpuppen sich im Frühsommer nahe der Bodenoberfläche. Dabei kann immer 
nur eine Schmetterlingsraupe pro Ameisennest überleben. Ab Ende Juni schlüpfen die ersten Falter und 
verlassen die Ameisennester (EBERT & RENNWALD 1991, STETTMER et al. 2001). 
Ähnlich wie bei Maculinea nausithous setzen sich Populationen in der Regel aus mehreren Teilpopulati,onen 
(Kolonien) zusammen, die räumlich voneinander getrennt sind. 

4.2 Verbreitung 

Mit Ausnahme eines isolierten Vorkommens bei Berlin, fehlt die Art in Norddeutschland und kommt nur 
in den Bundesländern Rheinland-Pfalz, Süd Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen, Sachsen, Baden
Württemberg und Bayern vor. Ihr Vorkommen ist sehr viel lückiger als das des Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenbläulings. 

Für das Bundesland Hessen sind auch weniger Vorkommen als für Maculinea nausithous doh.."Umentiert. 
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Anhang 1: Prütbögen 

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (l\faculinea 
teleius) 

Westerwald 
Taunus 
W esthessisches Berg- und Senkenland 
Osthessisches Bergland 
Nördliches Oberrheintiefland: 
Hessisch-Fränkisches Bergland 

nachgewiesen □ sehr wahrscheinlich anzunehmen

Die Arte konnte auf 3 der 12 Tagfalter-Probeflächen im Untersuchungsraum nachgewiesen werden. Auf 
den Probeflächen in den Talräumen von Bechlinger Bach und Bornbach wurden vorwiegend 

Einzelexemplare der Ai-t gefunden, lediglich südlich der Bornbachbrücke wurde das Vorkommen als mäßig 
häufig eingestuft. 

6.. Pto c>se und Be:fy-ertun der Tatbestände nach 44BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)
[S] ja D nein 

In den beiden Bachtälern 
Baufeldfreimachung zur 

kommt es durch Beanspruchung vpn Grünlandstandorten im Zuge der 
Zerstörung von Fortpflanzungsstätten des Hellen Wiesenknopf-

Ameisenbläulings. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang
ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?
(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)
(Yermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

d) Wenn nein, kann die ökologische Funktion durch
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF)
gewährleistet werden?

D ja [S] nein 

D ja [S] nein 

[S] ja D nein 

Um die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten zu gewährleisten, sollen Grünlandbereiche im 
räumlichen Zusammenhang extensiviert werden und durch ein Maculinea-gerechtes Management als 
Lebensräume für diese Art nutzbar gemacht werden (J\faßnahme 3 AcEF im LBP). 

Nach Umsetzung der Maßnahmen wird die erfolgreiche Durchführung in einem Zeitraum von 10 Jahren 
alle zwei Jahre kontrolliert. Bereits im zweiten Jahr wird erstmalig überprüft, ob sich die Wirtsameise 
Myrmica rubra bereits angesiedelt hat. Bei ihrem Nachweis in ausreichender Dichte kann diese 
Untersuchung in den Folgejahren entfallen. Außerdem erfolgt zeitgleich die gezielte Nachsuche nach 
Maculinea teleius. Hierzu werden die Flächen ab Anfang Juli bis Mitte August zur Flugzeit alle drei bis fünf 
Tage bei optimalem Wetter flächendeckend nach Imagines abgesucht, wobei Anzahl, sowie Verhalten 
(Überfliegend, Nektar saugend, Kopula) notiert werden. Nur wenn keine kopulierenden Imagines 
beobachtet werden, erfolgt die gezielte Suche nach Eiern und Larven in den Blütenköpfchen des Großen 
Wiesenkno fes. 
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teleius) 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, 
Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein. 

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere 
(§ 44Abs.1 Nr.1 BNatSchG)

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden?
(:/" ermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)

D ja [81 nein 

[81 ja O nein 

Bei der Baufeldräumung auf den Grünlandstandorten im Bechlinger Bachtal und Bornbachtal kann 

eine baubedingte Tötung von Einzelindividuen im Raupen- oder Puppenstadium nicht ausgeschlossen 

werden. Eine betriebsbedingte Tötungen von Individuen kann ausgeschlossen werden, da die 

11:igrationswanderungen ausschließlich unterhalb der Brückenbauwerke stattfinden. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? [81 ja O nein 

In Grünlandbereichen werden die Bestände des Wiesenknopfes im Jahr vor der Baµfeldräumung 11itte
Ende Juni kurz vor der Flugzeit von Maculinea teleius gemäht, so dass die schlüpfenden Tiere abwandern 
und innerhalb des Baufeldes keine Eier ablegen können. Im darauffolgenden Jahr sind die Bereiche im 
Winter vollständig zu räumen bzw. zu zerstören, dass im Frühjahr keine Individuen die Fläche nutzen 
(Maßnahme 6 V). 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß-
nahmen Tiere gefangen oder verletzt oder verbleibt ein signifikant erhöhtes
Tötungsrisiko von Tieren?

D ja 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein. D ja 

6.3 Störungstatbestand(§ 44Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

[81 nein 

[81 nein 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-,
Aufzucht-, Mauser-, Übetwinterungs- und Wanderungs
zeiten erheblich gestört werden? 0 ja [81 nein

Da es sich bei Maculinea teleius um eine tagaktive Schmetterlingsart handelt sind bau- und

betriebsbedingte Störungen durch Licht auszuschließen. Es gibt bisher keinerlei Hinweise darauf, dass

Maculinea teleius gegenüber dem Wirkfaktor Lärm oder bau- oder betriebsbedingten visuelle Reize

empfindlich reagiert. Betriebsbedingte Schadstoffeinträge werden von den Individuen nicht als

Störungen wahrgenommen.

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?

c) Wird eine erhebliche Störung durch die o. g. Maßnahmen
vollständig vermieden?

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein. 
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Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (l\faculinea 
teleius) 

6.4 Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung oder 
Zerstörung ihrer Standorte(§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG) 

Die Piüfung von § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG kann entfallen, da es sich um eine Tierart handelt. 

a) Können wild lebende Pflanzen entnommen oder ihreStandorte beschädigt oder zerstört werden?(V ermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)
b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?
c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang

ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 bis 4 BNatSchG)

(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtig()

d) Wenn nein, kann die ökologische Funktion durch

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF)

gewährleistet werden?

Der Verbotstatbestand „Entnahme von wild lebenden Pflanzen sowie Beschädigung oder Zerstörung ihrer Standorte" tritt ein. 

D ja D nein 
D ja D nein 

D ja D nein 

D ja D nein 

D ja [gj nein

1 Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BN atSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des§ 44 Abs. 1 Nr. 1-4 BNatSchG ein? 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN -Prüfung abgeschlossen 
➔weiter unter Pkt. 8 „Zusammenfassung"

Wenn JA-Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 
➔ weiter unter Pkt. 7. ,,Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen"

D ja [gj nein

.···� · ·•·)7e�tridu11�:J�alimen- au<;�•�o11ulati()���tii'tiende .�ißhä�pien �tir.Vefnl�idu�.·d?tVerschlechteruh .des Erhaltun · szustandes der lokalen Bo ulation; also einer erheblichen 
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Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea 
teleius) 

St91Ung 
. � CBF.:Maßnahtllen zur l<unktfönssic}lerimg im räm:rilfo�e� Zus�nrrri:eQha:11g 

-':'\'. . .  : ' : - - _,. :�: 
' , . - ' ", ,· "' ' ,·,,: "' ":. ' '·· ,', 

□ .• .F<3S-M�ßnahl}1en z1:1fSicherung d�s.derzeitigen.Bthaltungsitistand�s d�r Bopulation 'm,er
dep örtlichen Futiktionsra111n hinaµs · · ·· 

[J (iegebt!nenfälls erforderliches Monitoring llt1d Risikotn��emerit für die 
ol>en dargestellten Maßnahmen werde11 in den Dl�nunterfagen yerbindlich fes�elegt. 

· .. ·.· .• •.• .. ·..
. 
.. . •. · •.· .. ·· • .. ·· 

. .. . ·. . ·. ·. .· .···· .·
·.·>. ·.• ...... 

··
.··.· .. 

· 
.. · · . .... ·

· 
.. · . 

. . ·.· ··... .:· ·,:, · .. ·.·./. ·. ·• .•. ·.
· 

·.
· . ··.• ..•. 

·
.. . .. · . . • .. · Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose µnd der vorgesehenen Maßn:ahmen 

' . ''"
.
·:,-;' 

·; ····. .·-- '. ', ' ·�-
> 

,
:
_ 

. ' ' :-··· ··;
: ', - ':_'' -, ' ' - - ··- ,,, - ' - .. -.· '° -. 

- ·,, :>---·'' -·' 

#ittkeiii\7erpo�tatbestand .• des§44tbs.1Nr.1�.4.'ein,�sodasi
keineAusna�t! gt!�. � 4-5 �bs.<7 !JNatSchG, ggf. in Yerbfoclun.giµit 
Art.16 FFH;,;RL erforderlich ist. 
. -·i,-:.· -; ·. __ ·-,.,_-;:r,< ... -•

.,, . J .-.::; ·>·--. - :: --, _,_ ·:_ . 

. · ü��eti dieAu�nalinievotaussetztmgen vot gem; .§45 A�s. 7 BNatSchG 
g@'; itr}7 er�indung mf.Art� !6 Abs: 1 FFH:_;RL� 
s.ina. dieA�foalmievonmssetzungen des §J5.Abs, !. BNjitS�hGiri.· V �rqindung niit '1\rt· 16 Abs, 1,FfH:.:R.L nicht erfüllt! · 
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